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Vorlagenummer: 2026/092 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
 

Annahme von Spenden, Schenkungen und sonstigen 
Zuwendungen im Wert von über 2.000,00 Euro, die bis zum 

28.02.2026 angeboten worden sind 
 
Federführung: Interne Dienste und Organisationsentwicklung 
Produkte: 111-600 Interne Dienste 
 
 
Beratungsfolge 
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere 
Angelegenheiten und Digitalisierung 
(Beratung) 

22.04.2026 Ö 

Kreisausschuss (Beratung) 27.04.2026 N 
Kreistag (Entscheidung) 29.04.2026 N 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Annahme der in der Anlage 1 aufgeführten Zuwendungen wird zugestimmt. 
 
Sachverhalt: 
Das Verfahren für die Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Zuwendungen ist durch 
den Gesetzgeber durch die §§ 111 Abs. 8 NKomVG und 26 KomHKVO konkret geregelt 
worden.  
 
Der Kreistag des Landkreises Lüneburg hat in seiner Sitzung vom 31.05.2010 von seiner 
Möglichkeit nach § 26 KomHKVO Gebrauch gemacht, die Zuständigkeit über die Annahme 
bzw. Vermittlung von Zuwendungen mit einem Wert von über 100 Euro bis höchstens 2.000 
Euro auf den Kreisausschuss zu übertragen. Bei einem Wert von über 2.000 Euro verbleibt 
die Zuständigkeit beim Kreistag. 
 
In der Zeit vom 01.01.2026 bis zum 28.02.2026 sind die in der Anlage aufgeführten 
Zuwendungen mit einem Wert von über 2.000,00 Euro angeboten worden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
a) für die Umsetzung der Maßnahmen: ______________€ 

 

b) an Folgekosten:    ______________€ 

 

c) Haushaltsrechtlich gesichert: 

 

 

   im Haushaltsplan veranschlagt 
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   durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe 

 

   durch Mittelverschiebung im Budget 

   Begründung: 

 

   Sonstiges: 

 

d) mögliche Einnahmen: 

 wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: 

 

   ja 

 

   nein 

 

   klärungsbedürftig  

 
Klimacheck: 
Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben? 
 

 stark positive Klimawirkung 
 

 positive Klimawirkung 
 

 keine oder geringe Klimawirkung 
 

 negative Klimawirkung 
 

 stark negative Klimawirkung 
 
 
Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen: 
 
Gesamtergebnis des KlimaChecks: Teilergebnis(se) des KlimaChecks: 
Bei Verwendung des derzeitigen Tools konnte bei 
dieser Vorlage keine Klimaauswirkung festgestellt 
werden. 

  

Begründung / Einordnung / Alternativen Prüfung: 
Es handelt sich um eine Spende. 
 
 
 
Anlage/n 
1 - Anlage Aufstellung der Zuwendungen KT29.04.26 (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
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Aufstellung der Zuwendungen (Spenden, Schenkungen, Sponsoring und Ähnliches) an den Landkreis Lüneburg zur Vorlage im Kreistag am 29.04.2026 
 

 

lfd. Nr. Angebot vom Name Zuwendungsgeber/in Art (Geld- oder 
Sachspende) 

Höhe 
 (in Euro) 

Zuwendungsempfänger/in Zuwendungszweck 

1  
 

 

09.02.2026 Dirk Rossmänn GmbH  
lsernhägener Str. 16  
30938 Burgwedel 

Sachspende 117.780,46 Landkreis Lüneburg 
Gebäudewirtschaft 
Auf dem Michaeliskloster 4 
21335 Lüneburg 

Aktion "ROSSMANN spendet Licht": 
Sachspende von ca. 340 Leuchten 
und 80 Meldern für die Ausstattung 
von Räumen der Hugo-Friedrich-
Hartmann Oberschule Bardowick mit 
energieeffizienter Beleuchtung 
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